
BOTE FÜR TIROL
Stück 11b / 201. Jahrgang / 2020
Kundgemacht am 19. März 2020

Nr. 161 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kuf-
stein mit der die Verordnung der Bezirkshauptmann-
schaft Kufstein vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr.
136/2020, aufgehoben wird

Nr. 162 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst
mit der die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 132/2020, aufge-
hoben wird

Nr. 163 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst
über verkehrsbeschränkende Maßnahmen für die Ge-
meinde Sölden nach dem Epidemiegesetz 1950

Nr. 164 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Land-
eck mit der die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft
Landeck vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 137/2020,
aufgehoben bzw. geändert wird

Nr. 165 Verordnung des Bürgermeisters der Landes-
hauptstadt Innsbruck mit der die Verordnung des Bürger-
meisters der Landeshauptstadt Innsbruck vom 15. März
2020, Bote für Tirol Nr. 135/2020, aufgehoben wird

Amtsblatt der Behörden, Ämter und Gerichte Tirols

Nr. 156 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Inns-
bruck mit der die Verordnung der Bezirkshauptmann-
schaft Innsbruck vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr.
129/2020, aufgehoben wird

Nr. 157 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Reut-
te mit der die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft
Reutte vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 130/2020,
aufgehoben wird

Nr. 158 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Lienz
mit der die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft
Lienz vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 134/2020,
aufgehoben wird

Nr. 159 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft
Schwaz mit der die Verordnung der Bezirkshauptmann-
schaft Schwaz vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr.
131/2020, aufgehoben wird

Nr. 160 Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kitz-
bühel mit der die Verordnung der Bezirkshauptmann-
schaft Kitzbühel vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr.
133/2020, aufgehoben wird

Amtlicher Teil

Nr. 156 • Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Inns-
bruck vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 129/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 129/2020, mit welcher
gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der geltenden
Fassung verkehrsbeschränkende Maßnahmen zum Schutz
vor der Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2)
angeordnet wurden, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Der Bezirkshauptmann: Mag. Kirchmair

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epide-
miegesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller
Gemeinden des Bezirks Innsbruck-Land sowie der Bezirks-
hauptmannschaft Innsbruck kundgemacht.

Nr. 157 • Bezirkshauptmannschaft Reutte

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Reutte mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Reutte 
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 130/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Reutte vom
15. März 2020, Bote für Tirol vom 15. März 2020, Stück 10c,
Nr. 130, mit welcher gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950
in der geltenden Fassung verkehrsbeschränkende Maßnah-
men zum Schutz vor der Weiterverbreitung des Coronavirus
(SARS-CoV-2) angeordnet wurden, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Die Bezirkshauptfrau: Mag. Rumpf

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epide-
miegesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller
Gemeinden des Bezirks Reutte sowie der Bezirkshaupt-
mannschaft Reutte kundgemacht.
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Nr. 158 • Bezirkshauptmannschaft Lienz

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Lienz mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Lienz
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 134/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Lienz vom 
15. März 2020, LZ-SANI-37/24-2020, kundgemacht im Bote
für Tirol Nr. 134/2020, mit welcher gemäß §§ 6 i.V.m. 24 Epi-
demiegesetz 1950 in der geltenden Fassung verkehrsbe-
schränkende Maßnahmen zum Schutz vor der Weiterverbrei-
tung des Coronavirus (SARS-CoV-2) angeordnet wurden, wird
aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Die Bezirkshauptfrau: Dr. Reisner

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller Ge-
meinden des Bezirks Lienz sowie der Bezirkshauptmannschaft
Lienz kundgemacht.

Nr. 159 • Bezirkshauptmannschaft Schwaz

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Schwaz mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 131/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom
15. März 2020, Bote für Tirol Stück 10c, Nr. 131, mit welcher
gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der geltenden
Fassung verkehrsbeschränkende Maßnahmen zum Schutz
vor der Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) an-
geordnet wurden, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Für den Bezirkshauptmann: Dr. Löderle

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller Ge-
meinden des Bezirks Schwaz sowie der Bezirkshauptmann-
schaft Schwaz kundgemacht.

Nr. 160 • Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 133/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel
vom 15. März .2020, Bote für Tirol Nr. 133, mit welcher gemäß
§§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der geltenden Fassung
verkehrsbeschränkende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) angeordnet
wurden, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Berger

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller Ge-
meinden des Bezirks Kitzbühel sowie der Bezirkshauptmann-
schaft Kitzbühel kundgemacht.

Nr. 161 • Bezirkshauptmannschaft Kufstein

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Kufstein mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kufstein
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 136/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kufstein vom
15. März 2020, Bote für Tirol, kundgemacht am 15. März 2020,
Stück 10c/ 201. Jahrgang/ 2020 (Nr. 136), mit welcher gemäß
§§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der geltenden Fassung
verkehrsbeschränkende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) angeordnet
wurden, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Platzgummer

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller Ge-
meinden des Bezirks Kufstein sowie der Bezirkshauptmann-
schaft Kufstein kundgemacht.

Nr. 162 • Bezirkshauptmannschaft Imst

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Imst mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 132/2020, 

aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 15.
März 2020, Bote für Tirol Nr. 132, mit welcher gemäß §§ 6 iVm
24 Epidemiegesetz 1950 in der geltenden Fassung verkehrs-
beschränkende Maßnahmen zum Schutz vor der Weiterver-
breitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) angeordnet wurden,
wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Waldner

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller Ge-
meinden des Bezirks Imst sowie der Bezirkshauptmannschaft
Imst kundgemacht.
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Nr. 163 • Bezirkshauptmannschaft Imst 

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Imst  

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen 
für die Gemeinde Sölden 

nach dem Epidemiegesetz 1950 

Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Weiterverbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) werden unter Gewährleistung
der Versorgungssicherheit und des freien Warenverkehrs für
die Gemeinde Sölden nachstehende Verkehrsbeschränkun-
gen unter Berücksichtigung von Ausnahmen angeordnet.
Die Bezirkshauptmannschaft Imst verordnet als zuständige

Behörde gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiegesetz 1950 in der gel-
tenden Fassung folgende Maßnahmen zum Schutz vor der
Weiterverbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2):

§ 1

(1) Das Verlassen des eigenen Wohnsitzes ist verboten.
(2) Ausgenommen vom Verbot nach Abs. 1 ist das Verlassen

des eigenen Wohnsitzes aus triftigen Gründen zur Deckung
von Grundbedürfnissen. Das Verlassen des eigenen Wohnsit-
zes ist dabei auf ein zeitlich und örtlich unbedingt notwendiges
Minimum zu beschränken.
(3) Ab dem Verlassen des eigenen Wohnsitzes ist, abgese-

hen von Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben,
gegenüber anderen Personen ein Abstand von mindestens ei-
nem Meter einzuhalten. Bei der Benützung von Kraftfahrzeu-
gen zu nicht privaten Zwecken, die außer dem Lenkplatz Plätze
für mehr als vier Personen aufweisen, oder bei Benützung von
öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Abstand von mindestens ei-
nem Meter gegenüber anderen Personen einzuhalten.
(4) Triftige Gründe zur Deckung von Grundbedürfnissen, die

ein Verlassen des eigenen Wohnsitzes rechtfertigen, sind die
Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inanspruchnahme me-
dizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen
(z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie), son-
stige Handlungen zur Versorgung der Grundbedürfnisse (z.B.
Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldauto-
maten, Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Ein-
schränkungen in ihrem jeweiligen privaten Bereich) und Hand-
lungen zur Versorgung von Tieren. Diese triftigen Gründe sind
im Falle von Kontrollen durch die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes glaubhaft zu machen.

§ 2

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die
Beschränkungen zu überwachen und gegebenenfalls sicher-
heitspolizeilich einzuschreiten.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinde Sölden sowie der Bezirksverwal-
tungsbehörde in Kraft und mit Ablauf des 2. April 2020 außer
Kraft.

§ 4

Wer den §§ 1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, be-
geht gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950 eine Verwaltungsüber-
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 1.450,–, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.

Der Bezirkshauptmann: Dr. Waldner

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an der Amtstafeln der Gemein-
de Sölden sowie der Bezirkshauptmannschaft Imst kundge-
macht.

Nr. 164 • Bezirkshauptmannschaft Landeck

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Landeck mit der 

die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck
vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 137/2020, 

aufgehoben bzw. geändert wird 

§ 1

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom
15.03.2020, Bote für Tirol Nr. 137, mit welcher gemäß §§ 6 iVm
24 Epidemiegesetz 1950 in der geltenden Fassung verkehrs-
beschränkende Maßnahmen zum Schutz vor der Weiterver-
breitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) für alle Gemeinden
des Bezirkes Landeck angeordnet wurden, wird mit Ausnahme
nachfolgender Bestimmungen aufgehoben.
Nur für das Paznauntal, somit für die Gemeinden Galtür,

Ischgl, Kappl und See sowie für die Gemeinde St. Anton a. A.
bleiben die §§ 2, 3 und 5 der Verordnung vom 15. März 2020,
GZ. LA-KAT-COVID-EPI/57/11-2020 in Kraft. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung an der
Amtstafel der Gemeinden sowie der Bezirksverwaltungsbehör-
de in Kraft.
Die Bestimmungen über die Ausgangsperre in den Gemein-

den des Paznauntals und der Gemeinde St. Anton a. A. treten
erst mit Ablauf des 28. März 2020 außer Kraft. 

Der Bezirkshauptmann: Dr. Maaß

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an den Amtstafeln aller Ge-
meinden des Bezirks Landeck sowie der Bezirkshauptmann-
schaft Landeck kundgemacht.

Nr. 165 • Landeshauptstadt Innsbruck

VERORDNUNG
des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Innsbruck

mit der die Verordnung des Bürgermeisters 
der Landeshauptstadt Innsbruck 

vom 15. März 2020, Bote für Tirol Nr. 135/2020, 
aufgehoben wird 

§ 1

Die Verordnung des Bürgermeisters der Landeshauptstadt
Innsbruck, GZ: II-VA-V-006346/2020, vom 15. März 2020, Bote
für Tirol Nr. 135, mit welcher gemäß §§ 6 iVm 24 Epidemiege-
setz 1950 in der geltenden Fassung verkehrsbeschränkende
Maßnahmen zum Schutz vor der Weiterverbreitung des Coro-
navirus (SARS-CoV-2) angeordnet wurden, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.

Für den Bürgermeister: (Dr. Herbert Köfler) 

Stellv. Magistratsdirektor

Hinweis: Diese Verordnung wurde nach § 6 (2) Epidemie-
gesetz 1950 am 19. März 2020 an der Amtstafel des Stadtma-
gistrates Innsbruck kundgemacht.
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